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Musterdienstanweisung über die Organisation des Informations- und Datenschutzes in der Stadt / Gemeinde ......

(Stand 9/2008)
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1.
Allgemeines

1.1
Grundlagen

Grundlagen dieser Dienstanweisung sind

a)
das Gesetz zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung im Freistaat Sachsen (Sächsisches Datenschutzgesetz - SächsDSG) vom 25. August 2003 (GVBl. S. 330) , geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2006 (SächsGVBl. S. 530)
b)
spezialgesetzliche Vorrangregelungen einschließlich entsprechender Rechts- und Ver​waltungsvorschriften, insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB) X (Verwaltungsverfahren), 

c)
Bekanntmachungen des Sächsischen Datenschutzbeauftragten (vgl. dazu http://www.datenschutz.sachsen.de).
1.2
Zweck

Zweck dieser Dienstanweisung ist, die rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Infor​mationen und Daten einschl. der Datensicherheit (im folgenden Datenschutz genannt) durch die zuständigen Stellen der Verwaltung gemäß dem Recht auf informationelle Selbstbe​stimmung zu gewährleisten. 

1.3
Geltungsbereich

Diese Dienstanweisung gilt für alle Organisationseinheiten (Ämter, Institute, Einrichtungen usw.), Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die personenbezogene Daten verarbeiten oder durch andere verarbeiten lassen. Nehmen nicht-öffentliche Stellen hoheitliche Aufgaben der Kommune wahr, ist sicherzustellen, dass diese ebenfalls die Anforderungen des SächsDSG erfüllen.
1.4
Begriffsbestimmungen

Für die Begriffsbestimmungen gelten die Definitionen des SächsDSG, des BDSG sowie des SGB X in der jeweils gültigen Fassung. 

2.
Zuständigkeitsregelungen

2.1
Grundsatz

Im Rahmen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung sind alle unter 1.3 benannten Stellen für die Einhaltung jeweils anzuwendender Vorschriften zum Datenschutz zuständig und verant​wortlich. Soweit es innerhalb der jeweiligen Organisationseinheiten notwendig ist, sind sie insbesondere für die Erledigung folgender Teilaufgaben zuständig: 

-
personenbezogene Informationsbeschaffung (z. B. Vordruckwesen),
-
Aktenführung/-vernichtung,
-
Informationsspeicherung auf Datenträgern aller Art und deren ordnungsgemäße und zur Aufgabenerfüllung erforderliche Verarbeitung,
-
Versand von Akten und Vorgängen im Rahmen der Amtshilfe,
-
Gewährung von Daten- und Aktenauskünften sowie Einsichtnahmen. 

2.2
Dezentrale Datenschutzfunktionen bei den Fachbereichen

In ihrer Verantwortlichkeit für den Datenschutz benennen die Leiter der Organisations​einheiten je nach Erforderlichkeit einen oder mehrere Sachbearbeiter, die bei der Umsetzung des Datenschutzes, ggf. in Abstimmung mit dem Verantwortlichen für Informations- und Kommunikationstechnik der Organisationseinheit, mitwirken. Diese sind Ansprechpartner für Vorgesetzte und Mitarbeiter und arbeiten mit der unter 2.3 benannten Stelle gemäß 2.4 zusammen. 

2.3
Zentrale Datenschutzfunktionen

Der Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen (bDSB) wird durch ein förmliches an ihn persönlich gerichtetes Schreiben bestellt (Anlage 5), das bei eigenen Beschäftigten zu den Personalakten zu nehmen ist. Die bloße Erwähnung in einem Geschäftsverteilungsplan genügt nicht. Soweit der Zuständigkeitsbereich des bDSB nicht die gesamte öffentliche Stelle (im organisatorischen Sinne) umfasst, ist der Aufgabenbereich zu beschreiben. Die Bestellung ist allen Mitarbeitern durch Hausmitteilung bekannt zu geben. 

Der bDSB muss nicht Bediensteter der Stelle sein. Er ist als natürliche Person (namentlich) zu bestellen. Der bDSB muss zuverlässig und fachkundig sein; ihm ist die regelmäßige Fortbildung zu ermöglichen, um Kenntnis der neuen technischen Entwicklungen und der datenschutzrechtlichen Regelungen zu haben. 

Er hat das Recht, Stellungnahmen innerhalb der Dienststelle einzuholen sowie der Behör​denleitung direkt und zeitnah vorzutragen.

Wurden dem bDSB darüber hinaus weitere Aufgaben übertragen, ist sicherzustellen, dass dadurch keine Unvereinbarkeit mit seiner Funktion entsteht (Inkompatibilität). Insbesondere bei Bediensteten aus dem Bereich der Personalverwaltung, des Organisationswesens, der Informations- und Kommunikationstechnik oder des Personalrats ergeben sich regelmäßig Spannungsverhältnisse zur eigentlichen Hauptaufgabe. Unzulässig ist die Bestellung von Mitarbeitern in leitenden Funktionen, die in einem besonderen dienstlichen Näheverhältnis zum Leiter der Stelle/Behördenleiter stehen und deren Bestellung regelmäßig im Übermaß Interessenkonflikte hervorrufen würde (z. B. bei Stellvertretern des Leiters, Personalamts​leitern usw.). Dasselbe gilt auch für andere Funktionen, bei denen originär personenbe​zogene Daten verarbeitet werden, z. B. bei Mitgliedern von Personalvertretungen.
Der Sächsische Datenschutzbeauftragte ist innerhalb eines Monats von der Bestellung zu unterrichten. Ein entsprechendes Formular ist in Anlage 6 enthalten.
2.4
Aufgabenabgrenzung und -zuordnung
Die Aufgabenabgrenzung und -zuordnung ergibt sich aus der in Anlage 1 dargelegten Aufgabenbeschreibung. Entsprechend der Fortentwicklung von Rechtsgrundlagen und Informationsverarbeitungstechniken sind die Aufgaben fortzuschreiben. 

3.
Besondere Zuständigkeiten

3.1
Personalamt bzw. Personalabteilung nicht rechtsfähiger Eigenbetriebe
Hier fallen folgende datenschutzrelevanten Maßnahmen an: 

-
Hinweis auf das Datengeheimnis bei der Begründung von Beschäftigungsverhältnissen aller Art. Ein entsprechendes Formular ist in Anlage 4 enthalten.

-
Verfolgung von Verstößen gegen das Datengeheimnis und anderer Schutz- und Geheimhaltungsvorschriften.
-
Ergreifen von Disziplinarmaßnahmen aufgrund datenschutzrechtlicher Verstöße. 

-
Verarbeitung der Daten von Beschäftigten und Bewerbern entsprechend der Regelungen in § 37 SächsDSG.
3.2
Rechtsamt

Beim Rechtsamt fallen folgende datenschutzrelevanten Maßnahmen an: 

-
Bearbeitung von besonderen datenschutzrelevanten Rechtsfragen,
-
Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen,
-
Bearbeitung von Strafanträgen,
-
Anzeige von Ordnungswidrigkeiten nach dem SächsDSG.
3.3
Vergabe- und auftragserteilende Organisationseinheiten

Soweit im Rahmen zu erteilender Aufträge und Vergaben personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, ist gemäß den einschlägigen Bekanntmachungen des Sächsischen Datenschutzbeauftragten zu verfahren. 

4.
Sonstige Bestimmungen

4.1
Inkrafttreten

Diese Dienstanweisung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. Gleichzeitig wird die entsprechende Organisationsverfügung ... vom ... aufgehoben. 

..., den .....

___________________________

(Ober-) Bürgermeister

Aufgabenabgrenzung und -zuordnung gemäß Nr. 2.4

	Behördlicher Datenschutzbeauftragter (bDSB)
	Sachbearbeiter 

	
	

	Verzeichnis automatisierter Verarbeitungsverfahren (Anlage 2)



	- Aufbereiten und Auswerten
	- Erstellen, Ändern, Löschen sowie Melden an behördlichen Datenschutzbeauftragten

	- Führen und jährliche Aktualisierung des Verzeichnisses für die Gesamtverwaltung
	- Führen und jährliche Aktualisierung des Verzeichnisses für das Fachamt

	

	Vorabkontrolle (Anlage 3)

 

	- Prüfung neuer / wesentlich geänderter automatisierter Abrufverfahren sowie automatisierter Verfahren, in denen Daten im Sinne des § 4 Abs. 2 SächsDSG oder § 37 SächsDSG verarbeitet werden  
- Gegebenenfalls (§ 10 Abs. 4 Satz 4 SächsDSG) Information der Personalvertretung

- Gegebenenfalls (§ 10 Abs. 4 Satz 6 SächsDSG) Information des nachgeordneten Bereichs
	- Meldung entsprechender neuer / wesentlich geänderter Verfahren vor deren Einsatz an den bDSB

	

	Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 

	
	

	- Erarbeiten von allgemeinen Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicher​heit
	- Mitarbeit beim Erlass fachbereichsbe​zogener Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit

	- Abstimmung mit den Organisationsein​heiten, ob und welche Maßnahmen erforderlich und angemessen sind
	- Realisierung der Maßnahmen

	- direkte und zeitnahe Information der Behördenleitung
	- Sicherstellung der Einhaltung der Vor​schriften sowie Erarbeiten von Lösungen bei allen internen Datenschutz​fragen der Organisationseinheit sowohl im Rahmen technikunterstützter als auch herkömm​licher Verarbeitungsverfahren

	- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten
	

	- Anlassweise Beteiligung bei Sondermaß​nahmen (z. B. Auswertung der Telefon​verbindungen eines Mitarbeiters) und ämter​übergreifenden Maßnahmen (z. B. automatisierte Abrufverfahren, automati​sierte Verarbeitung von Beschäftigten​daten)
	- Einbeziehung des behördlichen Datenschutzbeauftragten und Mitwirkung



	- Überwachung von Maßnahmen in den Fachdienststellen
	- Unterstützung bei der Überwachung von Maßnahmen

	
	

	Beratung, Schulung, Informationsveranstaltung

	
	

	- Ansprechpartner für alle Fachbereiche
	- Teilnahme an Koordinierungsgesprä​chen, Schulungen und Informationsver​anstaltungen

	- Durchführung von Schulungen der Datenschutzsachbearbeiter
	

	- Durchführung von Informationsveran​staltungen in Zusammenarbeit mit der Personalvertretung
	

	
	

	Auftragsdatenverarbeitung

	
	

	- Beratung der Fachdienststellen
	- Formulierung von Verträgen und Kon​trolle der Durchführung

	
	

	Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten (SächsDSB)

	
	

	- in Abstimmung mit dem (Ober-) Bürgermeister Federführung im Schrift​verkehr mit dem SächsDSB für die gesamte Verwaltung, insbesondere Ein​holung von Stellungnahmen
	- Weiterleitung von Anfragen vom und an den SächsDSB an den bDSB; Formu​lierung von Fachbereichsanfragen sowie Mitarbeit bei der Beantwortung von Anfragen seitens des SächsDSB

	- Prüfung ausgesprochener Empfehlungen und Beanstandungen des SächsDSB
	- Mitwirkung

	- Betreuung bei Kontroll-, Beratungs- und Informationsbesuchen des SächsDSB
	- Mitwirkung

	
	

	Zusammenarbeit mit anderen Stellen

	
	

	- Mitarbeit in datenschutz-spezifischen Arbeitskreisen, Gremien und Kommis​sionen, z. B. der kommunalen Spitzen​verbände, der KGSt u. a.; Umsetzung und Weitergabe gewonnener Erkennt​nisse
	- Mitwirkung und Umsetzung im Fachbe​reich

	- Federführung im Schriftwechsel mit anderen Datenschutzstellen (BfDI, bDSB anderer öffentlicher und privater Stellen und Kirchen)
	- Mitwirkung und Unterstützung



	
	

	Auskünfte / Bürgerkontakte

	
	

	- Auskünfte an Betroffene über gespei​cherte Daten sowie gegebenenfalls den strukturierten Ablauf der automatisierten Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten und die dabei herangezogenen Entscheidungskriterien bei ämterübergreifenden Anträgen
	- Auskünfte an Betroffene bei fachbe​reichsinternen Anfragen



	- Einschaltung der Fachdienststellen
	- Mitteilung an behördlichen Daten​schutz​beauftragten bei ämterüber​grei​fenden Anträgen

	- Ansprechpartner für Bürger und andere Stellen
	- Akteneinsicht nach dem SächsDSG in Abgrenzung zum VwVfG/SGB

	- Auskunft an jedermann über das Verzeichnis automatisierter Verarbeitungsverfahren 
	- Bei Erhebung personenbezogener Daten Beachtung der Mitteilungs- und Hinweispflichten aus § 12 Abs. 2-5 SächsDSG

	- Bei Beteiligung mehrerer Stellen an der Datenverarbeitung Weiterleitung des Antrags und Information des Betroffenen
	- Benachrichtigung des Betroffenen bei Erhebung personenbezogener Daten ohne dessen Kenntnis gemäß § 12 Abs. 6 SächsDSG

	
	

	Berichtigung, Sperrung, Löschung, Widerspruch gegen Verarbeitung

	
	

	- Prüfung und Weiterleitung entsprechen​der Anträge an die Fachdienststellen
	- Vornahme von Berichtigungen, Sperrungen oder Löschungen von Amts wegen oder auf Antrag

	- Durchführungskontrolle
	- Mitteilungen an den Betroffenen

	- Bei Beteiligung mehrerer Stellen an der Datenverarbeitung Weiterleitung des Antrags und Information des Betroffenen
	

	
	

	Öffentlichkeitsarbeit

	
	

	- Wahrnehmung von Aufgaben in Zusam​menarbeit mit der kommunalen Presse​stelle und in Absprache mit dem Fach​bereich
	- Mitwirkung



	
	

	Datenübermittlung

	
	

	- Beratung der Fachdienststellen 
	- Entscheidung über die Zulässigkeit (auch im Verhältnis zu anderen Ämtern inner​halb der Verwaltung; Abgrenzung zur Amtshilfe)

	- Bearbeitung grundlegender Fragen
	- Mitwirkung


